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Vereinsnachrichten

zu vergessen, was für die Nach-
kommenden von Wichtigkeit sein 
könnte. Natürlich ist auch hier das 
Johannismännchen mit dabei.
In diesem Jahr war es ein besonde-
rer Tag, weil die Mariensage, die be-
reits vor mehreren hundert Jahren 
entstanden ist, vor genau 175 Jah
ren zum ersten Mal drucktechnisch 
veröffentlicht wurde. Das geschah 
auf Veranlassung des Stadtrates Dr. 
Moritz Seeburg, einem der wich-
tigsten Gründerväter der Leipziger 
Kleingärten im Johannistal. Am Ma-
rienbrunnen wurde auch an den be-
kannten deutschen Bildhauer Max 
Alfred Brumme erinnert, der sei-
nen 120. Geburtstag hatte. Er schuf 
im Jahre 1939 die Plastik der Pilge-
rin Maria auf dem Reh, deren Gebet 
der Sage nach die Quelle entsprin-
gen ließ. Leider fiel diese Plastik 
dem Kriegswahn zum Opfer und 
wurde 1942 eingeschmolzen. Ein 
Gutes hatte aber diese Informati-
on: Ein sächsischer Landtagsabge-
ordneter will sich der Sache anneh-
men, und vielleicht wird das ja ein 
Neubeginn für das Wiedererstehen 
des Denkmales. 
Die sächsische Schriftstellerin und 
Dichterin Lene Voigt wurde in die-
sem Jahr zu ihrem 120. Geburtstag 
mit Gedenktafeln geehrt. Das nahm 
die kleine Delegation der Historiker 
des Johannistals zum Anlass, eini-
ge Gedichte von Lene Voigt vorzu-
tragen, was allgemeine Heiterkeit 
auslöste. So ist und bleibt Vereins- 
und Heimatgeschichte eng verbun-
den und trägt über den „Garten-
zaun“ Früchte für das Miteinander. 
Die rege Teilnahme, die kulturvolle 
Gestaltung und die dankbare Freu-
de der Beteiligten sind der beste 
Lohn für dieses „Ehrenamt“.
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Gartenfreunde vom „Eulensteg“ 
dankten für die Unterstützung
Zu einer Dankeschön-Veranstaltung 
luden der Vorsitzende und der stell-
vertretende Vorsitzende des KGV 
„Am Eulensteg“ Oschatz den Präsi-
denten des LSK, Peter Paschke mit 
Frau sowie die Landtagsabgeordne-
te Dr. Liane Deicke mit ihrem Mann 
in die Parzelle des Pächters Ger-
hard Oehmichen am 24. Juni 2011 
recht herzlich ein.
Dieses Treffen, so der Vorsitzende 
Siegfried Lange, ist den Ehrengäs-
ten gewidmet, um Dankeschön zu 
sagen für die langjährige Hilfe und 
Unterstützung des Vereins gegen-
über den geplanten Maßnahmen 
der Stadt Oschatz, diese Kleingar-
tenanlage in eine Freizeit- und Er-
holungsanlage umzuwandeln. Nur 
durch den Einsatz des Präsidenten 

Peter Paschke und die Unterstüt-
zung von Frau Dr. Liane Deicke wäh-
rend des Petitionsverfahrens im 
Sächsischen Landtag war es mög-
lich, den Verein im Rahmen des 
Generalpachtvertrages zwischen 
der Stadt Oschatz und dem zustän-
digen Kreisverband der Kleingärt-
ner Torgau/Oschatz aufzunehmen. 
Zwischenzeitlich haben die Päch-
ter dieses Vereins, die auch Mitglied 
sind, einen Unterpachtvertrag nach 

den Bestimmungen des Bundes-
kleingartengesetzes unterzeichnet.
Im Rahmen der Dankeschönveran-
staltung schlug Vereinsvorsitzende 
Lange vor, dass der Präsident des 
LSK als „Ehrenmitglied“ in den Ver-
ein aufgenommen werden soll. Die 
Teilnehmer möchten sich für diese 
Art der Danksagung recht herzlich 
bei den Vereinsvertretern bedanken.

Peter Paschke,  
Präsident LSK

Muss der Verein eine Gartenschenkung annehmen?
Aus den unterschiedlichsten 
Gründen äußern scheidende 
Pächter den Wunsch, die Bau-
lich keiten, Anlagen und An-
pflan  zungen auf ihrer Parzelle 
durch Schenkung in das Eigen-
tum des Vereins zu übertragen. 
Sie möchten dem Verein et -
was Gutes tun, nicht auf einen 
Pachtnachfolger warten, da-
mit ihre Schulden begleichen 
oder einfach nur die Beräu-
mung umgehen. 

Der Verein muss die Schenkung 
nicht annehmen – insbesondere 
dann, wenn sie mit Auflagen ver-
bunden wird oder er dadurch er-
hebliche Nachteile erleidet (z.B. 
durch einen erheblichen Beräu-
mungsbedarf). Eine Annahme 
oder Ablehnung der Schenkung 
wird meist davon abhängen, wel-
chen Nutzen der Verein davon 
hat. Wenn z.B. die Durchsetzung 
der erforderlichen Beräumung 
langwierig und für den Verein 

§ 516 BGB, der zumindest be-
inhaltet, welche Sachen der 
Schenkung unterliegen, dass 
die Sachen im Eigentum des 
Schenkers stehen und dass 
Rechte Dritter an den Sachen 
weder bestehen noch zu er-
warten sind. Zweckmäßig ist, 
eine Wertermittlung durchzu-
führen. Im Zusammenhang mit 
der Schenkung muss auch der 
Unterpachtvertrag beendet 
werden. Dr. Rudolf Trepte

Nachgefragt

teu rer ist als die Eigenvornahme, 
sollte man die Schenkung (wenn 
auch zähneknirschend) annehmen.
Bei einer Schenkung geht das 
 Eigentum des Schenkers an den 
Gartenbestandteilen an den Ver-
ein über. Dieser kann uneinge-
schränkt darüber verfügen, es  
an einen Pachtnachfolger ver-
kaufen, vermieten oder auch 
selbst für Vereinszwecke nutzen.
Rechtliche Grundlage der Schen-
kung bildet ein Vertrag gemäß  

Maria auf dem Reh am Marienborn, Leipzig (1940 – dem Buch „Ver schwun den – Schicksale Leipziger Denkmale, 
Gedenksteine und Plas tiken“ von Claus Uhlrich entnommen). Rechts: Am Marienbrunnen trafen sich die 
Mitglieder des Vereins der Freunde von Marienbrunn e.V. gemeinsam mit der AG Historik des KGV „Johannistal 
1812“ Leipzig und ihrem Johannismännchen zum Abendfest. Foto/Repro: Preußler

In geselliger Kaffeerunde dankten die Kleingärtner vom KGV „Am 
Eulensteg“ Oschatz ihren Ehrengästen für die gewährte Hilfe und 
Unterstützung. Foto: Oehmichen


